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 Textliche Festsetzungen 
 

1. Im Kerngebiet sind die in § 7 Abs. 2 Nr. 2 der Baunutzungsverordnung genannten 
Vergnügungsstätten nur ausnahmsweise zulässig. Spielhallen und Einrichtungen 
für die Schaustellung von Personen (z.B. Peep-, Sex- und Live-Shows) sind 
unzulässig. 
 

2. Im Kerngebiet sind Tankstellen nicht zulässig.  
 

3. Dachflächen mit einer Neigung von weniger als 20º sind zu begrünen; dies gilt 
nicht für technische Einrichtungen, Beleuchtungsflächen und Terrassen.  
 

4. Die Flächen zum Anpflanzen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Die 
Bepflanzungen sind zu erhalten. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für 
Wege und Zufahrten, untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne 
von § 14 Abs. 1 Satz 1 der Baunutzungsverordnung.  
 

5. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind die vorhandenen Bäume, 
Sträucher und sonstigen Bepflanzungen zu erhalten und bei Abgang 
nachzupflanzen. Werbeanlagen sind unzulässig.  
 

6. Die mit einem Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der zuständigen 
Unternehmensträger zu belastende Fläche A darf nur mit flachwurzelnden 
Anpflanzungen oder leicht zu beseitigenden Befestigungen versehen werden.
 

7. Die Fläche B ist mit einem Leitungsrecht zugunsten des zuständigen 
Unternehmensträgers zu belasten.  
 

8. Zwischen den Punkten C, F sowie D, E ist in einer durchgehenden Breite von 3m 
eine Fläche mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu 
belasten. 
 

9. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas oder 
Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist 
dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von 
Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des 
eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind.  
 

10. Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten E und G ist zugleich 
Straßenbegrenzungslinie. 
 

11. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.
 

12. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen 
und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 
des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 

 
 
 Hinweis 
 

Das Plangebiet liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Mitte-Wedding / 
Müllerstraße gemäß der Zwölften Verordnung über die förmliche Festlegung von 
Sanierungsgebieten vom 15. März 2011 (GVBl. S. 90). 

Maßstab 1:1000

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis
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Planunterlage: ALK von Berlin 1:1000

Stand Januar 2012III-46-1

Bebauungsplan III-46-1 
 

für das Grundstück 
 

Müllerstraße 147 sowie für einen Abschnitt 
der Limburger Straße zwischen Genter 

Straße und Müllerstraße 
 

im Bezirk Mitte, Ortsteil Wedding 
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Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 und die Planzeichenverordnung
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S.58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist.
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Fachbereichsleiterin

Berlin, den

Bezirksamt Mitte von Berlin

Die Verordnung ist am                  im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.        verkündet worden.

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat

§ 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.
Der Bebauungsplan ist aufgrund § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1 und 
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